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15.468 Parlamentarische Initiative. Stärkung der Selbstverantwortung im KVG – 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 

In Umsetzung der genannten parlamentarischen Initiative hat die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) am 31. August 2017 einen 
Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 
verabschiedet. Die Vorlage sieht vor, dass die Versicherten, die eine Versicherung in einer 
besonderen Versicherungsform mit wählbarer Franchise abschliessen, die gewählte 
Franchise während drei Kalenderjahren behalten müssen. Die Versicherten können während 
dieser drei Jahre den Versicherer wechseln, nicht aber die gewählte Franchise. Mit ihrem 
Vorschlag möchte die Kommission die Selbstverantwortung im KVG fördern. 

Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens. 
Sie sind eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Die 
Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 18. Dezember 2017. 

Die Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlassungsunterlagen 
können bezogen werden über die folgenden Internetadressen: 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#PK oder 
https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommission
en-sgk/berichte-vernehmlassungen-sgk  

 

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; 
SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen, wenn 
möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version und die 
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Kontaktdaten der bei Ihnen zuständigen Person) innert der Vernehmlassungsfrist an 
folgende Email-Adressen zu senden: 

− aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch  
− dm@bag.admin.ch  
 
Die Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) unterstützt. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der SGK-NR Herr Rafael 
Schläpfer (rafael.schlaepfer@parl.admin.ch; Tel. 058 322 95 56) und seitens des BAG Frau 
Dominique Marcuard (dominique.marcuard@bag.admin.ch, Tel. 058 462 22 23) gerne zur 
Verfügung. 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

  
Mit freundlichen Grüssen 
 

  

 
 
Ignazio Cassis 
Kommissionspräsident 
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